
Mit Funktionsstelle mit auf Klassenfahrt?
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So, direkt mal mit dem Kollegen aus dem PR nachgeblättert (BaWü):

Im § 38 SchG („Pflichten der Lehrer“) heißt es:

Zitat

„Die Lehrer sind verpflichtet, ihre Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen und die ihnen im
Rahmen der Schulordnung übertragenen Aufgaben zu übernehmen.“

Dazu gehören alle dienstlichen Aufgaben – einschließlich Pausenaufsicht –, sofern sie nicht
ausdrücklich bestimmten Funktionen vorbehalten sind.

Verwaltungsvorschrift „Aufsicht über die Schüler“ (VwV Aufsicht)

Diese konkretisiert, dass die Aufsicht Teil des Erziehungsauftrags ist und in den
Verantwortungsbereich aller Lehrkräfte fällt.

Zitat

„Die Aufsichtspflicht liegt grundsätzlich bei allen mit der Erziehung und Unterrichtung
von Schülern betrauten Lehrkräften.“

A13: z. B. „normale“ Lehrkraft an Gymnasien, Realschulen oder Gemeinschaftsschulen

14/A15: meist beförderte Lehrkräfte (z. B. Fachberater, Abteilungsleiter, Studiendirektoren)

Diese höheren Besoldungsgruppen gehen oft mit Funktionsstellen einher, aber nicht mit einer
Befreiung von allgemeinen Lehrerpflichten, solange keine dienstliche Ausnahmeregelung (z. B.
durch die Schulleitung) vorliegt.
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